
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der PSI Software am 19.05.2021 (virtuell) 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

TOP 2: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 3: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 4: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 5: DSW-Empfehlung: JA 

 

TOP 6: DSW-Empfehlung: JA 

Das – im Rahmen der Unterlagen zur HV-Einberufung transparent und verständlich dargelegte – 

Vergütungssystem für den Vorstand ist orientiert an Indikatoren, die die nachhaltige operative 

Entwicklung der Gesellschaft widerspiegeln. In diesem Kontext sind insbesondere a) die teilweise 

Koppelung der kurzfristig variablen Vergütung an den für die Ertragsstabilität relevanten 

Wartungsanteil sowie b) die teilweise Koppelung der langfristig variablen Vergütung an die EBIT-

Rendite zu nennen. Die maximale Gesamtvergütung ist der Unternehmensgröße angemessen. 

TOP 7:  DSW-Empfehlung: JA‘ 

Das – im Rahmen der Unterlagen zur HV-Einberufung transparent und verständlich dargelegte – 

Vergütungssystem für den Aufsichtsrat zielt ausschließlich auf Fixvergütungen ab und steht damit im 

Einklang mit der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Vergütung 

des Aufsichtsrats ist der Unternehmensgröße und dem Marktsegment (Prime Standard) angemessen. 

TOP 8: DSW-Empfehlung: JA 

Nachdem das bestehende Bedingte Kapital 2022 – eventuell vor der nächsten Hauptversammlung – 

ausläuft, ist der Vorschlag der Verwaltung (vorzeitige Aufhebung des bestehenden und Schaffung 

eines neuen Bedingten Kapitals) nachvollziehbar. Mit einem Ziel-Volumen von EUR 8.035.840 ist das 

neue Bedingte Kapital überdies begrenzt auf 20% des Grundkapitals (EUR 40.185.256,96), so dass der 

gesetzliche Maximalrahmen nicht vollständig ausgeschöpft wird. Dies zeugt in Abgrenzung zu den bei 

anderen Gesellschaften üblichen Vorratsbeschlüssen von Augenmaß und Sensibilität für 

Verwässerungseffekte. 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

